Nationalrat « Herbstsession 2016 » Sechzehnte Sitzung * 29.09.16 + 15h00 « 14.3880
Conseil national « Session d’automne 2016 « Seiziéme séance * 29.09.16 « 15h00 + 14.3880

I._ﬁ_i AMTLICHES BULLETIN - BULLETIN OFFICIEL

Motion Gossi Petra.

Prazisierung

der gesetzlichen Grundlagen

far die Gewahrung von Finanzhilfen
an Konsumentenorganisationen

Motion Gossi Petra.

Préciser les bases légales

qui régissent I'allocation

d'aides financieres aux associations
de consommateurs

CHRONOLOGIE
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 29.09.16

Le président (de Buman, deuxiéme vice-président): Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Gossi Petra (RL, SZ): Ich setze mich ein fir mdglichst wenige Gesetze. Diejenigen, die wir haben, sollen
dann aber auch eingehalten und entsprechend umgesetzt werden. Sonst verliert der Staat an GlaubwUrdigkeit.
Deshalb will ich mit diesem Vorstoss auch kein neues Gesetz. Es geht stattdessen darum, dass die bestehende
Regelung eingehalten wird.

Was will der Vorstoss konkret? Die Grundlagen flr die Gewahrung von Finanzhilfen an Konsumentenorganisa-
tionen sind so zu prazisieren, dass diese Finanzhilfen nur an Organisationen gehen, die ausschliesslich objek-
tive und fachgerechte Konsumenteninformation betreiben, Produkttests durchfihren und Vereinbarungen tber
Deklarationen aushandeln, genau so, wie es in Artikel 5 des Konsumenteninformationsgesetzes (KIG) steht.
Die Konsumentenlandschaft hat sich in den letzten Jahren massiv verandert. Die Konsumenten sind dank
Internet viel besser informiert, und es gibt neben den vier staatlich unterstiitzten Konsumentenorganisationen
viele weitere private und staatliche Akteure, die Informationen und Beratungen anbieten und Tests durchflihren.
Das stellt die vier Konsumentenorganisationen, welche staatliche Gelder beanspruchen, denn auch vor neue
Herausforderungen. Deren Information Uber die im KIG vorgesehenen Kanéle hat dadurch an Bedeutung
eingebusst.

Heute Ubernehmen ein paar Konsumentenorganisationen auch politische Aufgaben. Sie versuchen zum Bei-
spiel, die dffentliche Meinung zu pragen, oder sie verbilinden sich gar mit Parteien und anderen Organisationen,
um politische Ziele zu erreichen. Ein paar Beispiele hat Frau Sylvia Flickiger vorhin schon erwahnt. Mir sind
noch zwei andere Félle aufgefallen: Zum einen haben sich im Wahlkampf 2011 Gber 500 Kandidatinnen und
Kandidaten auf eine 22-seitige Konsumentencharta verpflichtet. Diese Charta beinhaltete ideologisch gefarbte
Anliegen, und sie forderte zum Beispiel auch die Mdglichkeit von Sammelklagen durch Konsumenten. Zum
andern hat die Stiftung fir Konsumentenschutz ein Schreiben an den Bundesrat gegen das Freihandelsab-
kommen mit China von 2013 mitunterzeichnet, obwohl das Freihandelsabkommen auch zu mehr Produkten
und zu tieferen Preisen fiihren kann.

Artikel 5 KIG ist klar: Der Bund kann, er muss nicht, Konsumentenorganisationen Finanzhilfen von héchstens
50 Prozent der anrechenbaren Kosten gewéhren fir — ich erwéhne es noch einmal — die objektive und fach-
gerechte Information, die Durchfiihrung vergleichender Tests und das Aushandeln von Vereinbarungen tber
Deklarationen; und das nur an Organisationen von gesamtschweizerischer Bedeutung, die sich statutenge-
méass ausschliesslich dem Konsumentenschutz widmen.

Wenn sich Konsumenten zu einer Organisation zusammenschliessen und aktive Politik betreiben wollen, dann
ist das ihr gutes Recht. Aber dafiir kbnnen sie keine staatlichen Gelder in Anspruch nehmen.

Ich bitte Sie deshalb, die Motion anzunehmen.
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Schneider-Ammann Johann N., Bundesprasident: Es gibt genligend Massnahmen, um sicherzustellen, dass
die Konsumentenorganisationen die ihnen gewahrten Finanzhilfen fiir die richtigen Zwecke einsetzen: Erstens
kann der Bund ausschliesslich genau bestimmten Organisationen Finanzhilfen gewahren; das tun wir. Zwei-
tens kénnen die Finanzhilfen an Konsumentenorganisationen nur fiir genau bestimmte Informationstatigkeiten
gewahrt werden, namlich einerseits fir objektive und fachgerechte Informationen in gedruckten oder in elektro-
nischen Medien, andererseits fir die Durchfiihrung vergleichender Tests und fir das Aushandeln von Verein-
barungen Uber Deklarationen. Drittens — das wurde von Frau Nationalratin Géssi auch gesagt — darf die vom
Bund gewdhrte Finanzhilfe h6chstens 50 Prozent der anrechenbaren Kosten der Konsumentenorganisationen
ausmachen. Viertens bietet das Aufteilungssystem den Konsumentenorganisationen einen Anreiz, sich denim
Gesetz vorgesehenen Informationstatigkeiten zu widmen. Und flinftens hat das Eidgendéssische Biiro fiir Kon-
sumentenfragen (BFK) als zustandige Behérde dafiir zu sorgen, dass die Finanzhilfen in Ubereinstimmung mit
den Anforderungen des Gesetzes gewahrt werden und deren Verteilung sichergestellt wird.

In Zusammenhang mit der Erfillung des Auftrages ans BFK und des Postulates Fournier 14.3922 sind — ich
habe es vorhin gesagt —am 1. November 2015 zwei Wegleitungen in Kraft getreten.

Aufgrund dieser Erwagungen beantragt lhnen der Bundesrat, die Motion abzulehnen.

Abstimmung — Vote

(namentlich — nominatif; 14.3880/14238)
Far Annahme der Motion ... 123 Stimmen
Dagegen ... 58 Stimmen

(4 Enthaltungen)

AB 2016 N 1792 /BO 2016 N 1792

(%) 12.04.2017 2/2


https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=38384
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/50/out/vote_50_14238.pdf

	Ergänzung / Complément
	Gössi Petra
	Schneider-Ammann Johann N.
	Abstimmung / Vote

